
Art. 81 Die örtlichen Volksvertretungen und ihre Organe

42 - Die ständige Festigung des Bündnisses zwischen der Arbeiterklasse, der Klasse der Genossen
schaftsbauern, der sozialistischen Intelligenz und den anderen Schichten des Volkes und Förde
rung der demokratischen Mitarbeit der Werktätigen;

- die Leistung eines maximalen Beitrages zur weiteren Erhöhung des materiellen und kulturellen 
Lebensniveaus des Volkes auf der Grundlage eines hohen Entwicklungstempos der sozialistischen 
Produktion, der Erhöhung der Effektivität, des wissenschaftlich-technischen Fortschritts und des 
Wachstums der Arbeitsproduktivität, also die Erfüllung der sogenannten Hauptaufgabe (s. 
Rz. 22 zu Art. 2);

- die ständige Vervollkommnung der staatlichen Leitung und Planung in ihrem Verantwortungsbe
reich unter der Gewährleistung, daß bei der Ausarbeitung der Pläne von den Bedürfnissen der 
Bevölkerung, der Wirtschaft und den Erfordernissen des sozialistischen Staates ausgegangen 
wird;

- die ständige Erhöhung der Ökonomie der den örtlichen Volksvertretungen übertragenen Grund
fonds, rationeller und effektiver Einsatz der materiellen und finanziellen Mittel, ökonomischer 
Einsatz des gesellschaftlichen Arbeitsvermögens;

- Erhaltung, Mehrung und Schutz des sozialistischen Eigentums in ihrem Bereich;
- stabile und kontinuierliche Versorgung der Bevölkerung mit Gütern und Leistungen;
- Werterhaltung, Rekonstruktion und Modernisierung des Wohnraums, Neu- und Ausbau sowie 

Verteilung von Wohnungen entsprechend den Grundsätzen des sozialistischen Staates;
- Gestaltung der sozialistischen Landeskultur und des Umweltschutzes durch Nutzung der vielfäl

tigen örtlichen Bedingungen, Erschließung weiterer Erholungsmöglichkeiten;
- Förderung der sozialen Betreuung und Unterstützung;
- Entwicklung des Gesundheits- und Arbeitsschutzes und der Arbeitskultur, des geistig-kulturellen 

Lebens der Werktätigen;
- Förderung der Jugend, der Körperkultur und des Sports;
- Entwicklung eines hohen Bildungs- und Kulturniveaus der Werktätigen durch die Erfüllung der 

kadermäßigen, organisatorischen und materiellen Voraussetzungen und Bedingungen, Gewährlei
stung der kontinuierlichen Entwicklung des Bildungswesens, Sicherung der Entwicklung des so
zialistischen Bewußtseins der Werktätigen und Förderung einer hohen sozialistischen Arbeitsmo
ral und -disziplin, wobei die Tätigkeit der örtlichen Volksvertretungen auf die Entwicklung der 
sozialistischen Verhaltens- und Lebensweise in allen Klassen und Schichten der Bevölkerung so
wie auf die Förderung der Familie gerichtet sein soll;

- Vertiefung der unverbrüchlichen Freundschaft und Zusammenarbeit mit der Sowjetunion und 
den anderen sozialistischen Staaten und zielstrebige Organisierung der Erfüllung der sich aus der 
sozialistischen Integration für sie ergebenden Aufgaben und Verpflichtungen, Förderung der Soli
darität mit der Arbeiterklasse in den kapitalistischen Ländern und mit allen anderen antiimperia
listischen Kräften;

- hohe Verantwortung für den Schutz der sozialistischen Staats- und Gesellschaftsordnung, des so
zialistischen Eigentums sowie der Rechte der Bürger;

- Sorge für die strikte Einhaltung und Verwirklichung der sozialistischen Gesetzlichkeit, Festigung 
der Sicherheit und Ordnung in den Territorien;

- Erfüllung der ihnen übertragenen Aufgaben auf dem Gebiet der Landesverteidigung, einschließ
lich der Zivilverteidigung, und der Sicherheit und Ordnung auf der Grundlage der Rechtsvor
schriften, Förderung der sozialistischen Wehrerziehung und der Verteidigungsbereitschaft;

- in Erfüllung des Volkswirtschaftsplanes Ausnutzung aller territorialen Möglichkeiten und Reser
ven und deren Wirksammachung für die Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen, Or
ganisierung der umfassenden Mitwirkung der Werktätigen, allseitige Förderung ihrer Initiative, 
ihres Ideenreichtums, ihres Organisationstalents und ihrer hohen Einsatzbereitschaft, Unterstüt
zung des sozialistischen Wettbewerbs;
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